
1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 
 
Aufgrund der §§ 6,7 und 44 (3) Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(LSA) (GVBl. LSA  S. 568 ff), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat am  
13. März 2008 die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) vom 
25.10.2007 (veröffentlicht im gemeinsamen Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Coswig 
(Anhalt) - Elbe-Fläming-Kurier- Nr. 12 am 06.12.2007) erlassen: 
 

Artikel 1 
§ 5 Abs. 3 wird ergänzt um Pkt. 12: 

 
Der Hauptausschuss ist ein beschließender Ausschuss nach § 47 (1) GO LSA. Er besteht 
aus 7 Stadträten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. Er entscheidet abschließend 
über: 
Pkt. 12: 

• den Maßnahmenplan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ im Erhaltungsgebiet. 
 

Artikel 2 
§ 5 Abs. 4 wird ergänzt um Pkt. 8: 

 
Der Bauausschuss ist ebenfalls ein beschließender Ausschuss im Sinne des § 47 (1) GO 
LSA. Er besteht aus 7 Stadträten. der Ausschuss entscheidet abschließend über:  
 
Pkt. 8: 

• über die Vergabe von Fördermitteln aus dem Programm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ für kleinteilige private Maßnahmen gemäß der kommunalen 
Förderrichtlinie.  

 
Artikel 3 

§ 6 Abs. 5 wird geändert: 
 

Die Ortschaftsräte beschließen in eigener Zuständigkeit abschließend bis zu einer 
Wertgrenze von,  

• bis 1000 Einwohnern pro Ortschaft bis 3000 €; 
• ab  1001 Einwohner pro Ortschaft bis 5000 €, 

über folgende Angelegenheiten, soweit im jährlich mit der Stadt zu verhandelnden Budget 
entsprechend Mittel veranschlagt werden: 

Ausgestaltung und Nutzung der in der Ortschaft befindlichen Anlagen und 
Gebäude. 
Dies sind insbesondere: 
Ortschaft Zieko: 
• Gemeindehaus in der Dorfstraße 13 
• FFW – Gebäude inkl. Gemeindezentrum 
• Spielplatz in der Dorfstraße 
• Sportplatz inkl. Gemeindebungalow und Richterturm 
Ortschaft Wörpen: 
• Sportplatz 
• Spielplätze 
• Feuerwehrgebäude 
• Gemeindehaus 
• Kindertagesstätte 

 
Artikel 4 

Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Coswig (Anhalt), den 28.04.2008 
 
Berlin 
Bürgermeisterin 


